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Grundlage für die Wartung von Lackier- und Trocknungsanlagen 
 
§ 10 Betriebssicherheitsverordnung 
 
Instandhaltung und Änderung von Arbeitsmitteln  
hier Lackier- und Trocknungsanlagen 
 
(1) Der Arbeitgeber hat Instandhaltungsmaßnahmen zu treffen, damit die Arbeitsmittel während der 
gesamten Verwendungsdauer den für sie geltenden Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzanforderungen entsprechen und in einem sicheren Zustand erhalten werden. 
Dabei sind die Angaben des Herstellers zu berücksichtigen. Notwendige Instandhaltungsmaßnahmen 
nach Satz 1 sind unverzüglich durchzuführen und die dabei erforderlichen Schutzmaßnahmen zu 
treffen. 
 
(2) Der Arbeitgeber hat Instandhaltungsmaßnahmen auf der Grundlage einer 
Gefährdungsbeurteilung sicher durchführen zu lassen und dabei die Betriebsanleitung des Herstellers 
zu berücksichtigen. Instandhaltungsmaßnahmen dürfen nur von fachkundigen, beauftragten und 
unterwiesenen Beschäftigten oder von sonstigen für die Durchführung der Instandhaltungsarbeiten 
geeigneten Auftragnehmern mit vergleichbarer Qualifikation durchgeführt werden. 
 
(3) Der Arbeitgeber hat alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, damit Instandhaltungsarbeiten 
sicher durchgeführt werden können. Dabei hat er insbesondere 
1. die Verantwortlichkeiten für die Durchführung der erforderlichen Sicherungsmaßnahmen 
festzulegen, 
2. eine ausreichende Kommunikation zwischen Bedien- und Instandhaltungspersonal sicherzustellen, 
3. den Arbeitsbereich während der Instandhaltungsarbeiten abzusichern, 
4. das Betreten des Arbeitsbereiches durch Unbefugte zu verhindern, soweit das nach der 
Gefährdungsbeurteilung erforderlich ist, 
5. sichere Zugänge für das Instandhaltungspersonal vorzusehen, 
6. Gefährdungen durch bewegte oder angehobene Arbeitsmittel oder deren Teile sowie durch 
gefährliche Energien oder Stoffe zu vermeiden 
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Grundlage für die Revision und Prüfung von Lackier- und Trocknungsanlagen 
 
§ 14  
 
Prüfung von Arbeitsmitteln    Wiederkehrende Prüfung 
(1) Der Arbeitgeber hat Arbeitsmittel, deren Sicherheit von den Montagebedingungen abhängt, vor 
der erstmaligen Verwendung von einer zur Prüfung befähigten Person prüfen zu lassen. Die Prüfung 
umfasst Folgendes:  
1. die Kontrolle der vorschriftsmäßigen Montage oder Installation und der sicheren Funktion dieser 
Arbeitsmittel,  
2. die rechtzeitige Feststellung von Schäden,  
3. die Feststellung, ob die getroffenen sicherheitstechnischen Maßnahmen wirksam sind.  
Prüfinhalte, die im Rahmen eines Konformitätsbewertungsverfahrens geprüft und dokumentiert 
wurden, müssen nicht erneut geprüft werden. Die Prüfung muss vor jeder Inbetriebnahme nach 
einer Montage stattfinden.  
 
(2) Arbeitsmittel, die Schäden verursachenden Einflüssen ausgesetzt sind, die zu Gefährdungen der 
Beschäftigten führen können, hat der Arbeitgeber wiederkehrend von einer zur Prüfung befähigten 
Person prüfen zu lassen. Die Prüfung muss entsprechend den nach § 3 Absatz 6 ermittelten Fristen 
stattfinden 
 
§ 16  
Wiederkehrende Prüfung  
(1) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass überwachungsbedürftige Anlagen nach Maßgabe der in 
Anhang 2 genannten Vorgaben wiederkehrend auf ihren sicheren Zustand hinsichtlich des Betriebs 
geprüft werden.  
 

Anhang 2 (zu  §§ 15 und 16) Prüfvorschriften für überwachungsbedürftige Anlagen 
 
5.2  
Zusätzlich zur Prüfung nach Nummer 5.1 Satz 1 sind Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll- und 
Regelvorrichtungen im Sinne der Richtlinie 2014/34/EU mit ihren Verbindungseinrichtungen als 
Bestandteil einer Anlage in einem explosionsgefährdeten Bereich und deren Wechselwirkungen mit 
anderen Anlagenteilen wiederkehrend mindestens alle drei Jahre zu prüfen. Die Prüfung kann von einer 
zur Prüfung befähigten Person nach Nummer 3.1 durchgeführt werden.  
 
5.3  
Zusätzlich zu den Prüfungen nach Nummer 5.1 Satz 1 und Nummer 5.2 sind Lüftungsanlagen 
 (= Lackieranlagen), Gaswarneinrichtungen und Inertisierungseinrichtungen wiederkehrend jährlich zu 
prüfen. Die Prüfung muß von einer zur Prüfung befähigten Person nach Nummer 3.1 durchgeführt 
werden. 
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